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Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

06.06.2018

Norm

KFG 1967 §134 Abs1

32014R0165 KontrollgeräteV Art34

Rechtssatz

Bei Einhaltung der einem Berufskraftfahrer obliegenden Sorgfaltsp7icht bedarf es der Objektivierung durch geeignete

Erkundigungen und es ist Sache des Lenkers eines Lastkraftwagens, sich über die Rechtslage zu informieren; wer dies

verabsäumt, trägt das Risiko eines Rechtsirrtums. Es genügt auch nicht, sich bloß auf Auskünfte zB seitens des

Arbeitgebers zu verlassen, ist doch dieser nicht zu Rechtsauskünften über die den Kraftfahrzeuglenker tre>enden

Verpflichtungen berufen (vgl. VwGH Ra 2016/02/0269).
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